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BONN – Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (KZBV) kritisiert deutlich die Unzulänglich-
keiten der aktuellen Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheits-
minister Karl Lauterbach und fordert eine durchdachte und in 
sich schlüssige Gesundheitspolitik mit Augenmaß, die Selbst-
verwaltung und Berufsstand die nötigen Handlungsspiel-
räume ermöglicht.

Der von Lauterbach angekündigte „Herbst der Reformen“ 
zur Verbesserung der Patientenversorgung scheitert nach 
Ansicht der Vertreterversammlung bereits an handwerklichen 
Mängeln der Gesetze. Sie wirft Minister Lauterbach vor, mit 
seinen Ansätzen lediglich Pro-forma-Lösungen zu schaffen, 
die Versorgungsrealität dabei jedoch zu ignorieren. Vor allem 
aber kritisieren die Vertreter der Vertragszahnärzteschaft, dass 
der Bundesgesundheitsminister mit seinen Gesetzen bewährte 
Strukturen im Gesundheitswesen nachhaltig zerstöre und immer 
stärker sowohl in die Arbeit der Praxen als auch in die der 
Selbstverwaltung eingreife.

Stärkere Berücksichtigung der Mundgesundheit
„Die Pläne der Politik, die Herz-Kreislauf-Gesundheit in 

der Bevölkerung zu stärken, sind grundsätzlich begrüßens-
wert. Jedoch wird der Präventionsgedanke im vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht konsequent zu Ende gedacht. Vorsorge 
kann nur dann erfolgreich funktionieren, wenn ein ganzheit-
licher Ansatz verfolgt wird, der auch die Mundgesundheit 
berücksichtigt. Wir fordern daher, dass die Leistungen für die 
neue präventionsorientierte Parodontitistherapie im Rahmen 
des ‚Gesundes-Herz-Gesetz‘ als Früherkennungs- und Vor-
sorgeleistungen anerkannt und vollumfänglich vergütet wer-
den. Nur dann können die Patienten ein Versorgungsangebot 
in Anspruch nehmen, das ihnen zusteht und dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft entspricht“, stellte Martin Hendges, 
KZBV-Vorstandsvorsitzender, klar.

Dass die aktuellen Gesetzentwürfe ihrem Namen nicht 
gerecht werden, zeige sich auch an anderer Stelle, sagte 
Hendges. So liege bis heute im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz kein 
einziger Regulierungsvorschlag vor, um die Gefahren für die 
Patientenversorgung, die von investorengetragenen Medizi-
nischen Versorgungszentren (iMVZ) ausgehen, endlich wirk-
sam einzudämmen. Die Vertreterversammlung appelliert nach-
drücklich an die politischen Entscheidungsträger, die Vor-
schläge der KZBV zur Regulierung der iMVZ endlich aufzu-
greifen. Dazu sollte neben einer räumlichen zusätzlich eine 
fachliche iMVZ-Gründungsbeschränkung für Krankenhäuser 
gesetzlich verankert werden.

Digitalisierung benötigt ausgereifte Technik 
und faire Finanzierung

Deutlich nachgebessert werden müsse auch bei den 
Digitalisierungsprojekten. Dr. Karl-Georg Pochhammer, stellv. 
Vorstandsvorsitzender der KZBV, betonte, dass das Bundes-
gesundheitsministerium (BMG) seine Ansprüche zur Einfüh-
rung der weiterentwickelten elektronischen Patientenakte 
(ePA für alle), deren bundesweiter Start für Februar 2025 ge-
plant ist, an die Realität anpassen müsse. „Damit dieser Ter-
min gehalten werden kann, soll die ‚ePA für alle‘ in nur vier 
Wochen in den TI-Modellregionen Hamburg und Franken ge-
testet werden. Selbst im BMG kann niemand davon über-
zeugt sein, dass dieser Zeitplan aufgeht.“ Die Vertreter-
versammlung fordert deshalb eine Verschiebung des Einfüh-
rungstermins und eine Testphase, in der die Qualität und nicht 
der Termin im Vordergrund stehe. „Die ‚ePA für alle‘ muss 
schnell und reibungslos in der Praxissoftware funktionieren. 
Das ist durch Funktionstests nachzuweisen. Erst dann kann 
sie ausgerollt werden“, so Pochhammer, der das BMG auch in 
Sachen Finanzierung in die P� icht nahm: „Wer das Projekt 
andenkt und antreibt, der muss auch dafür sorgen, dass die 
Arbeit, die andere damit haben, anständig bezahlt wird. Die 
Kosten, die den Zahnarztpraxen in Bezug auf die ePA ent-
stehen, müssen re� nanziert werden.“ 

Dass erbrachte Leistungen ab Januar nur abgerechnet 
werden dürfen, wenn die Praxen hierfür Praxisverwaltungs-
systeme (PVS) einsetzen, die erfolgreich ein Zerti� zierungs-
verfahren durchlaufen haben, lehnt die Vertreterversamm-
lung strikt ab. Dr. Ute Maier, stellv. KZBV-Vorstandsvor-
sitzende, machte deutlich: „Die Verfahren zur Zerti� zierung, 
Beauftragung, Akkreditierung sowie eine Verfahrensordnung 
sind derzeit noch reine Theorie, und zugelassene Akten-
systeme für eine marktreife Programmierung und Erprobung 
stehen den PVS-Herstellern überhaupt nicht zur Verfügung.“ 
Zudem müssten Umsetzungsprozesse in den Praxen berück-
sichtigt werden, damit das zerti� zierte PVS praxistauglich 
funktioniert; die Mitarbeitenden müssten entsprechend ge-
schult werden. „Das als Sanktion für die Praxen vorgesehene 
Abrechnungsverbot bei Nichterfüllung der Zerti� zierung ist 
potenziell existenzgefährdend und geeignet, die Gesundheits-
versorgung weiter zu destabilisieren. Aus diesem Grund leh-
nen wir es eindeutig ab“, betonte Maier. 

Barrieren abbauen mit positiven Anreizen 
Gegenstand der standespolitischen Diskussion war auch 

das Vorhaben des BMG hinsichtlich eines Aktionsplans für ein 
diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen. Um 
diesen umzusetzen, müsse der Staat seiner Verantwortung 
sachgemäß und zielführend gerecht werden. Dies dürfe nicht 
zulasten der Zahnärzteschaft gehen, so Hendges. Eine ver-
besserte Inklusion, Diversität und ein barrierearmer Zugang 
zum Gesundheitswesen werde grundsätzlich unterstützt, Ver-
p� ichtungen für alle Praxen oder gar Sanktionen seien aber 
strikt abzulehnen. Es gelte stattdessen, positive Anreize zu 
schaffen, mit denen die Praxisinhaber die Barrierearmut ihrer 
Praxen freiwillig verbessern, und sie dahingehend mit öffent-
lichen Mitteln zu unterstützen. „Verp� ichtende, strenge Vor-
gaben für die Barrierearmut von Zahnarztpraxen bedrohen 
die Existenz vieler Praxen und erschweren die Übergabe an 
mögliche Nachfolger deutlich. Damit droht ein erheblicher 
Schaden für die Versorgung aller Versicherten, wenn gesetz-
liche Maßnahmen zur frühzeitigen Schließung von Praxis-
standorten führen“, warnte Hendges. 
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Gesundheitsgesetze benötigen 
Versorgungsnähe und Augenmaß
Mängel bei aktuellen Gesetzgebungsverfahren.
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BERLIN – Auch ab dem 1. Januar 2025 bleibt der GKV-Anspruch auf Zahnfüllungen 
ohne zusätzliche Kosten – sogenannte Mehrkosten – bestehen, obwohl ab diesem 
Zeitpunkt Amalgam für die zahnärztliche Behandlung in der EU in der Regel nicht 
mehr verwendet werden darf. Bisher war Amalgam eines der Füllungsmaterialien, 
auf das im Rahmen einer mehrkostenfreien Füllung im Seitenzahnbereich zurückge-
griffen werden konnte. Zu einer entsprechenden Anpassung der bestehenden Rege-
lungen haben sich der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) im Bewertungsausschuss verständigt. Die angepassten BEMA-
Regelungen sorgen dafür, dass alle GKV-Versicherten mit qualitativ hochwertigen 
modernen amalgamfreien Zahnfüllungen nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst 
ausreichend und zweckmäßig mehrkostenfrei versorgt werden können.

Gleichzeitig können sie wie bisher gegen private Zuzahlung darüber hinaus-
gehende Füllungsleistungen wählen, ohne ihren Sachleistungsanspruch dem Grunde 
nach zu verlieren. Die Krankenkasse übernimmt dann die Kosten in Höhe der GKV-
Versorgung, die von den Selbstverwaltungspartnern im einheitlichen Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen (BEMA) neu de� niert worden ist. Wie bisher 
entscheidet der behandelnde Zahnarzt in Abstimmung mit den Patienten, welches 
konkrete Füllungsmaterial im jeweiligen Einzelfall verwendet wird. Wichtig ist, dass 
Patienten über die in ihrem Fall bestehende GKV-Versorgung und mögliche Versor-
gungsalternativen durch ihren Zahnarzt vor der Behandlung aufgeklärt werden und 
sich so für eine Versorgung entscheiden können.

Qualitative Versorgung gesichert
Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzen-

verbandes: „Deutschlandweit wird es ab dem 1. Januar 2025 grundsätzlich keine 
zahnärztliche Versorgung mit Dentalamalgam mehr geben. Gemeinsam mit der KZBV 
haben wir uns auf geeignete, wirtschaftliche und praxiserprobte Füllungsmate-
rialien für alle Zahnfüllungen geeinigt. Dadurch können unsere GKV-Versicherten 
wie bisher qualitätsgesichert versorgt werden, ohne aus der eigenen Tasche Mehr-
kosten zahlen zu müssen. Dies zeigt, dass die Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen auch unter den aktuell sehr schwierigen � nanziellen Bedingungen lösungs-
orientiert arbeitet, um die gesundheitliche Versorgung der Patienten zu verbessern.“

Martin Hendges, Vorstandsvorsitzender der KZBV: „Mit der gemeinsam erarbei-
teten Regelung von KZBV und GKV-Spitzenverband haben unsere Patienten auch 
weiterhin Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Füllungstherapie, die dem aktu-
ellen Stand der Zahnmedizin entspricht. Mit der erreichten Neuregelung ist als grund-
legende Kassenleistung im Seitenzahnbereich die Versorgung mit sogenannten selbst-
adhäsiven Materialien ohne Zuzahlung der Versicherten möglich, in Ausnahmefällen 
können auch Bulk-Fill-Komposite zum Einsatz kommen. Darüber hinaus können sich 
die Patienten wie bisher für Alternativen entscheiden, während die Krankenkasse 
auf jeden Fall die Kosten für die im BEMA festgelegte Füllung übernimmt.“ 
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Anspruch auf Füllungen ohne Zusatzkosten.
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